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§ 36. Die Regierungszeit Sigismunds III. (1588—1632)

fall auf das jüdische Viertel. Den Vorwand für die Hetze bildete der
Umstand, daß sich die Juden der Zusammenkunft eines sich auf die
Taufe vorbereitenden Stammesgenossen mit seiner Gattin widersetzt
hatten. Die wahren Ursachen lagen aber tiefer: die Verfolgung war
von der den Juden feindlich gesinnten Kaufmannschaft angezettelt,
der die Erweiterung der Handelsfreiheit ihrer Rivalen gegen den Strich
ging. Darum legte auch Stephan Bathory dem Posener Magistrat ob
seiner Fahrlässigkeit eine schwere Geldbuße auf, die er ihm erst dann
wieder erließ, als die Magistratsmitglieder unter ihrem Eide erklärten,
selbst von dem Überfall völlig überrascht gewesen zu sein. Der ge¬

krönte Feldherr ließ sich übrigens in solchen Fällen eher von unmit¬
telbarem Pflichtbewußtsein als von allgemeinen politischen Grund¬
sätzen leiten, für die er nur wenig Sinn hatte. So konnte er in einem
Falle erklären, daß die Juden mit den übrigen Bürgern gleichgestellt
werden müßten (coaequantur cum civibus), in einem anderen hinge¬
gen, daß sie nur Siedler, nicht aber Vollbürger seien (incolae et non

cives), weshalb ihnen denn auch das städtische Bürgerrecht lediglich
in den gesetzlich genau festgelegten Grenzen zuerkannt werden könne.
Von der gleichen Unbeständigkeit zeugt die Tatsache, daß Stephan
Bathory einerseits den Juden das Niederlassungsrecht in von ihnen
bisher nicht bewohnten Städten verbriefte, andererseits jedoch auf
die Vorstellungen der Bürgerschaft anderer Städte hin das Ortsprivi¬
leg „de non tolerandis Judaeis“ bestätigte. Unter König Stephan
stand freilich Polen bereits unmittelbar vor der katholischen Reak¬
tion, der sie unter seinem Nachfolger vollends verfallen sollte. War
doch Stephan selbst ein tatkräftiger Förderer des Jesuitenordens, der
die Erziehung der polnischen Jugend ganz an sich gerissen hatte, um
in den von ihm gestifteten Schulen Geist und Gewissen vieler Genera¬
tionen der führenden Schicht zu verderben.

§ 36. Die Vorherrschaft der Schlachta und der Klerikalen unter
Sigismund III. (1588—1632)

Die Folgen des mit dem Erlöschen der Jagellonendynastie einge¬
tretenen Umschwunges sollten in ihrer ganzen Tragweite erst unter
dem ersten Könige aus dem schwedischen Hause Wasa, unter Sigis¬
mund III. (i588—1682), deutlich in Erscheinung treten. Die Wähl¬
barkeit der Könige brachte es mit sich, daß sie in immer größere
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